
Ausländerregime

gleichzustellen. Hinsichtlich politi
scher Rechte und Pflichten, wie dem 
aktiven und passiven Wahlrecht oder 
der Wehrpflicht, erfolgt keine 
Gleichstellung. Auf zivil- und straf
rechtlichem Gebiet sind Ausländer 
und Staatsbürger in der Regel gleich
gestellt. Ausländer haben völker
rechtlich keinen Anspruch auf wei
tergehende Rechte und Pflichten als 
eigene Staatsbürger. Eine Schlech
terstellung von Ausländern wegen 
ihres Glaubens, ihres Geschlechts, 
ihrer Hautfarbe usw., d. h. eine Dis
kriminierung, ist völkerrechtswidrig 
(—» Diskriminierungsverbot). Den 
Kern des A. bilden Rechtsnormen, die 
die Ein-, Aus- und Durchreise sowie 
den Aufenthalt von Ausländern im -» 
Staatsgebiet regeln. Daran knüpfen 
Rechtsnormen an, die die zivil-, fami- 
lien- und strafrechtliche Stellung be
treffen. Das Ausländerregime besteht 
aus speziellen ausschließlich Auslän
der betreffenden Gesetzen und 
Rechtsnormen, die in allgemeinen 
Gesetzen enthalten sind.

Ausländerregime -* Ausländerrecht

Auslieferung: Übergabe eines Straf
täters durch den Staat, auf dessen 
Territorium er sich befindet, an einen 
anderen Staat zum Zwecke der Straf
verfolgung bzw. Strafvollstreckung. 
Eigene Staatsbürger werden in der 
Regel nicht ausgeliefert. Die A. darf 
jedoch nicht verweigert werden, 
wenn es sich um Kriegs- oder 
Menschlichkeitsverbrechen handelt. 
Es gibt — abgesehen von den völker
rechtlichen Straftatbeständen — 
keine allgemeine Auslieferungs
pflicht. Eine solche besteht nur, wenn 
sie durch einen Auslieferungsvertrag 
begründet ist. Entsprechende Rege
lungen können in Rechtshilfeverträ
gen enthalten sein. In den Beziehun
gen der sozialistischen Staaten unter
einander wird die A. als Teil der

Rechtshilfe behandelt. Auf der 
Grundlage solcher Verträge kann ein 
Staat die A. eines Straftäters gegen
über dem Staat, mit dem derartige 
Verträge abgeschlossen wurden, ver
langen, wenn entweder der Straftäter 
seine Staatsbürgerschaft besitzt oder 
wenn die Straftat auf seinem Territo
rium begangen worden ist oder wenn 
er durch die Straftat geschädigt 
wurde. Die wichtigsten Grundsätze 
der A. sind Gegenseitigkeit (gegen
seitige Auslieferung von Straftätern), 
Identität (Straftaten sind in beiden 
Ländern strafbar) und Spezialität 
(Bestrafungsmöglichkeit beschränkt 
sich auf die im Auslieferungsersu
chen spezifizierten strafbaren Hand
lungen).

Auslieferungshaft: gegen einen Aus
länder angewandte Maßnahme zur 
Gewährung von Rechtshilfe für einen 
anderen Staat, bei der der Ausländer 
in Haft genommen wird. Sie kann je
doch nur angeordnet werden, wenn 
die Voraussetzungen der Ausliefe
rung vorliegen. Hinsichtlich des Ver
fahrens gelten die Bestimmungen der 
StPO der DDR über die -* Verhaf
tung und —» vorläufige Festnahme.

Aussagebereitschaft: Bereitwilligkeit 
von Geschädigten, Zeugen, Verdäch
tigen, Beschuldigten oder Angeklag
ten, ihre Kenntnisse zu einem krimi
nalistisch relevanten Sachverhalt zu 
Protokoll zu geben. Die Aufgabe des 
Kriminalisten besteht darin, eine 
hohe A. zu erreichen und evtl, aus 
verschiedenen Gründen bestehende 
Hemmungen (Angst, falsches Mit
gefühl, u. a. m.) abzubauen.
Wahre -> Aussagen bilden die Grund
lage für die Feststellung der objekti
ven Wahrheit im sozialistischen Straf
verfahren und sind wesentliche Be
dingungen, das Rechtsbewußtsein 
und die Rechtserziehung zu fördern. 
Die richtige Vorbereitung der -> Be-
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